
cn0-iter :S.eila~u den steno0':rap)::d.sch.en Protokollen des 

Bllndesrn.tes 

B e r i c 11 t 

des Ausschusses für Verfassungs- und Rechtsangelegenheiten 

über den Beschluß des Nationalrates vom 14. Feber 1973" betreffend 

ein Zusatzaokommen zHischen der Republik Österreich und dem Groß­

herzoc;tum LlL-xenburg zum Hanger übereinkommen vom 1. r1:irz 1954, be­

treffend das Verfahren in bürgerlichen Rechtssachen 

Durch dns vorliegende Zusatzabkommen soll die Anwendung des 

Hasser ?rozeGiibereinkommens vom 1. ~lärz 19'34 zHischen österreich 

und :Luxemb'lJ.rg weiter verein:acht und erleichtert vJerden. Die Staats-

einen der beiden staaten sollen auf dem Gebiet des 

anderen Staates hinsichtlich ihrer Personlnd i~~es Vermögens grund­

sätzlich denselben Rechtsschutz genießen, der den Staatsangehörigen 

d.ieses Staates eingeräumt ist. Das Abkommen befaßt sich u.a. mit 

des Zustellun,z:sverfahren, der BeGlaubigung von uoersetzungen sO\·de 
der Vollstreckung von Prozeßkostenentscheidungen. 

Dem Nationalrat erschien bei der Genehmigu.ng des vorliegenden 

ZusatzabkoIIlI'lens die Erlassung eines besonderen Bundesgesetzes im 

Sinne des Art. 50 Abs. 2 B-VG zur überführung des Vertragsinhaltes 
• ~ " +- -'-1' 1- R h-l- d . ht I' d 1" l,~ C11e lllners"aa" lC,le J_ ec 1Jsor nung nle er1.or ~er 1.cn. 

Der Ausschuß für Verfe.ssungs- und Rechtsangelegenheiten hat die 

gegenständliche Verlage in seiner Sitzung vom 20. Feber 1973 in 

Verhandlung senommen und einstimmig beschlossen, dem Hohen Hause 

zu empfehlen, keinen Einspruch zu erheben. 
Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Ausschuß für Verfassungs­

und Rechtsangelegenheiten somit den Antrap;2.. der Bundesrat wolle 

beschließen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 14. Feber 1973, betreffend 

ein Zus2tzabkommen zwischen der Republik Österreich und dem Groß­

herzogtum I.Juxc~bur[~ zum Haager übereinkommen vom 1. Mürz 19511-, be­

treffend das Verfahren in bürgerlichen Rechtssachen, wird kein 

Einsnruch erhoben. 

Rem p 1 bau e r 
Berichterstatter 

Wien, am 20. Feber 1973 

Dr. F ruh s tor f e r 
Obmann / 
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